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PlannING Day 2016

16. + 17. Juni 2016

PlannING Day 

in Velden

nicht vergessen!

Siedlungswasserbau

Normengesetz 2016 

Österreichischer Staatspreis

Schimmelpilzbefall

Wasserversorgung und Abwasserentsorgung

Was tun, wenn man betroffen ist?

für Investitionsgütergestaltung

Kolumne von Rainer Kurbos
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EditorialEditorial

Legal Compliance kann mit Rechtskonformität übersetzt werden und bedeutet, dass alle für die jeweili-
ge Organisation zutreffenden relevanten Rechtsbestimmungen im Bereich Gewerberecht, Umwelt- und 
Arbeitnehmerschutz erfüllt werden. 
Schon alle relevanten Rechtsvorschriften zu kennen, stellt für viele Organisationen eine große Heraus-
forderung dar. Die daraus resultierenden Verpflichtungen zu ermitteln und in Maßnahmen umzusetzen, 
wird meist als aufwendig betrachtet.
Für die Einhaltung der Rechtsvorschriften ist die Geschäftsführung verantwortlich. Die Meinung, dass 
ohnedies selten etwas passiert, wenn Gesetze nicht eingehalten werden, ist trügerisch. Meistens dann 
nämlich, wenn etwas passiert.
Entsprechend dem § 82b der Gewerbeordnung ist jede gewerberechtliche Betriebsanlage alle fünf 
Jahre wiederkehrend dahingehend prüfen zu lassen, ob sie dem Genehmigungsbescheid und den 
sonstigen gewerberechtlichen Bestimmungen entspricht. Die Sicherstellung der Legal Compliance ist 
für alle Organisationen eine große Herausforderung aufgrund vieler unterschiedlichster Rechtsmateri-
en und des erforderlichen hohen Maßes an Sachkompetenz..

Die Gewerbeordnung fordert im § 82b, dass zu prüfen ist, ob die Betriebsanlage  

• den Genehmigungsbescheiden
• den sonst für die Anlage geltenden gewerberechtlichen Vorschriften
•  den gemäß § 356b mit anzuwendenden Vorschriften entspricht  

(z. B. Bereiche des Wasserrechts, …) und
•  ob die Betriebsanlage dem Abschnitt 8a betreffend die Beherrschung der Gefahren  

bei schweren Unfällen unterliegt. 

Das Endergebnis einer Prüfung nach § 82b GewO muss eine transparente Prüfbescheinigung sein. 
Diese stellt eine Zusammenfassung der gesamten gewerberechtlichen Situation des Betriebes dar und 
muss der Geschäftsleitung und auch der Behörde ein Nachvollziehen der Prüfergebnisse ermöglichen.
Ingenieurbüros verstehen sich hier als Kompetenzzentren für gewerberechtliche Belange und somit 
auch für diese Prüfung und weisen sowohl eine technische Ausbildung als auch juristisches Fachver-
ständnis auf. Eine wirtschaftliche und praxisorientierte Prüftätigkeit kann somit gewährleistet werden. 

Ingenieurbüros –  
Spezialisten für die § 82b-Prüfung

Editorial

Dr. Rainer Gagstädter, 
Obmann der Fachgruppe  
OÖ Ingenieurbüros

Die Sicherstellung von Legal Compliance ist für alle  
Organisationen eine große Herausforderung –  
Ingenieurbüros sind hier die kompetenten Partner 
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featurING. featurING.

Siedlungswasserbau  
(Wasserversorgung & Abwasserentsorgung)

Die Siedlungswasserwirtschaft ist eine der Kernaufgaben der öffentlichen Verwaltung (Bund, Länder und Gemein-
den). Überwiegend sind die Kommunen dafür verantwortlich, dass zu jeder Zeit Trinkwasser in einwandfreier 
Qualität und ausreichender Quantität für Bürger, Gewerbe und Industrie zur Verfügung steht. Die Gebietskörper-
schaften haben auch dafür zu sorgen, dass das in ihrem Hoheitsbereich anfallende Abwasser (Schmutz- und Regen-
wasser) gesichert und geordnet gesammelt, abgeleitet und gereinigt wird.  
Der Siedlungswasserbau als Teilbereich der Siedlungswasserwirtschaft umfasst alle Arten von Bauten zur Wasser-
ver- und Abwasserentsorgung, z. B. Quellfassungen, Brunnen, Behälter zur Trink- und Brauchwasserversorgung, 
Rohrleitungen, Kanalbauten und Kläranlagen zur Abwasserbehandlung, und dgl. mehr.

Studie und Wirtschaftlichkeit

Inhalt der Studie waren eine umfassende Grundlagen- 
und Bedarfsanalyse, das Aufzeigen und Untersuchen der 
verschiedenen Lösungsmöglichkeiten (Varianten) und 
schließlich eine Kostenvergleichsrechnung aller Varianten 
über einen Zeitraum von 50 Jahren, d.h. unter Berücksich-
tigung der gesamten Lebenszykluskosten, mit dem Ziel, 
die Trinkwasserversorgung auch für die Zukunft nachhal-
tig und technisch-wirtschaftlich optimal sicherzustellen.  
Nach Abstimmung der Studie mit den Behörden wurden 
in den zuständigen Gremien Ende 2011 die weiteren Pla-
nungsarbeiten beschlossen. 

Ausschreibungen und Bauüberwachung: 

Nach Erteilung der Genehmigungen konnten die Bauleistungen entsprechend dem Bundesvergabegesetz ausgeschrie-
ben werden (Leitungsbau, Behälterbau, maschinelle und elektrische Ausrüstung, etc.). Die Ausschreibungsergebnisse 
haben die Budgetvorgaben erfüllt und schließlich wurde im Frühjahr 2013 die Freigabe zur Baudurchführung gegeben. 
Alle Bauarbeiten wurden laufend durch das Ingenieurbüro sowohl technisch als auch kaufmännisch überwacht. 

Inbetriebnahme, Endüberprüfung und Betriebsberatung: 

Nach Fertigstellung der Bauarbeiten und positiver Durchführung sowie Abnahme der Funktionstests und des Probe-
betriebs durch das Ingenieurbüro (Dichtheitsprüfungen, Leitungsdesinfektion, etc.) erfolgte die Inbetriebnahme im 
Frühjahr 2014. In der Folge wurden die förmlichen Übernahmen und ebenso die behördlichen Endüberprüfungen, 
nach entsprechender Vorlage der Ausführungsunterlagen durch das beauftragte Ingenieurbüro, durchgeführt.

Entwurfs- und Einreichplanung,  
Behördenverfahren: 

Die wesentlichen Anlagenteile des Projekts waren über-
regionale Transportleitungen, ein zentraler Hochbehälter 
sowie Anschlussleitungen an/in die jeweiligen Ortsnetze. 
Aufbauend auf dem Studienergebnis wurden die Vorent-
wurfs- und nach dessen Freigabe die Entwurfsplanung 
durchgeführt und um die Erteilung der notwendigen 
behördlichen Bewilligungen angesucht (Wasserrecht, 
Baurecht, Naturschutzrecht, Förderung sowie diverse 
Sondernutzungsvereinbarungen, wie z. B. mit dem Stra-
ßenerhalter).  

Spezialisten und ein Beispiel

Für die Bewältigung dieser Bauaufgaben stehen die Ingenieurbüros für Kulturtechnik und Wasserwirtschaft den 
Kommunen mit Rat und Tat zur Seite. Die Vielfältigkeit der Ingenieurdienstleistungen kann am Beispiel eines Bau-
projekts aus dem Bereich der Trinkwasserversorgung gezeigt werden:

In der Gemeinde Deutsch Schützen-Eisenberg im Südburgenland mit mehreren Ortsteilen reichte der Beginn der 
gemeinschaftlich organisierten Wasserversorgung in die 1950er-Jahre zurück und die jeweiligen Wassergenossen-
schaften haben seither – unterstützt durch unabhängige Ingenieurbüros – verantwortungsvoll und umsichtig für den 
Bau und den Betrieb der Wasserversorgungsanlagen gesorgt. 

Veranlasst durch das Erreichen des Endes der technisch-wirtschaftlichen Lebensdauer der zentralen Anlagenteile 
(Brunnen, Hochbehälter, Hauptleitungen, etc.) und besonders auch durch vermehrt auftretende Engpässe im Was-
serdargebot sowie durch geänderte gesetzliche und wirtschaftliche Rahmenbedingungen, wurde Anfang 2010 das 
Ingenieurbüro für Kulturtechnik und Wasserwirtschaft mit der Erstellung einer Studie beauftragt. 

DI Michael Wachter – Ingenieurbüro für Kulturtechnik und Wasserwirtschaft, www.ib-wachter.at

Daueraufgabe für Kommunen – gut beraten und ständig begleitet 
durch Ingenieurbüros für Kulturtechnik und Wasserwirtschaft. 
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Es ist daher gesetzlich angeordnet, dass das Budget für die angemesse-
ne Vergütung der Ingenieurleistungen allein von der öffentlichen Hand 
zur Verfügung gestellt werden muss. Die Normungsorganisation (die 
nach dem Gesetz ein Monopol auf Normungstätigkeit zumindest für 
ihren Zuständigkeitsbereich hat) ist zwanglos als belehnter Rechtsträ-
ger anzusehen, der mit der Besorgung öffentlicher Aufgaben betraut 
wurde. Wird eine Norm als verbindlich erklärt, so wird sie zum freien 
Werk nach § 7 (1) UrhG gemäß § 9 leg cit, d. h. sie darf dann von jedermann 
kopiert werden (ebenso wie beispielsweise das Bundesgesetzblatt), was zwar 
grundlegend eine Selbstverständlichkeit ist, dass man nämlich, wenn man 
allgemein gültige Regeln aufstellt, dafür sorgen muss, dass diese jeder-
mann kostenlos zugänglich sind. Dadurch, dass die öffentliche Hand 
das Entstehen dieser Normen zur Gänze zu finanzieren hat, ist nun-
mehr ein schlüssiges System etabliert. Nicht für verbindlich erklärte 
Normen sind daher in Zukunft eindeutig nachrangig.

Öffentliche Hand

informING.informING.

Normengesetz 2016:  
Sieg der Ingenieure und der Vernunft!

Nach langem, zähen Ringen hat der Gesetzgeber nun am 28.12.2015 das 
Normengesetz 2016 beschlossen.

Das Beste vorweg: Die Standesvertretung der Ingenieurbüros konnte sich mit ihrer Forderung nach angemes-
sener Vergütung für Ingenieurleistungen durchsetzen, § 15 (2) NormG 2016 bestimmt: „für die Mitarbeit an 
der Normung darf von der Normungsorganisation kein Kosten- oder Teilnahmebeitrag gefordert werden“.
Damit ist zumindest die unglückselige Praxis, dafür, dass man mitarbeiten darf, auch noch dafür, dass jemand 
eine Dienstleistung erbringt, derselbe auch noch eine Gebühr abzuliefern hat, beendet.
Verbesserungspotenzial wäre hier insoweit gegeben, als ein Anspruch auf ein angemessenes Entgelt, was für 
den Ingenieur sonst geradezu selbstverständliche Bedingung für jegliche Leistung ist/sein muss, noch fehlt.

Diese kleine Unvollständigkeit wird 
aber an anderer Stelle, nämlich 
durch die gesetzliche Vermutung 
der Vereinbarung eines angemes-
senen Entgeltes im § 1152 ABGB 
(schon immer) rechtsverbindlich 
geregelt. Die Höhe des Entgel-
tes misst sich nach vergleichbaren 
Leistungen, wofür sich die Kalku-

lationsempfehlung für Ingenieur-
leistungen des Fachverbandes für 
Ingenieurbüros geradezu anbie-
tet. Dies umso mehr, als nun § 15 
(3) NormG 2016 anerkennt, dass 
Normung eine öffentlich-rechtliche 
Aufgabe ist, für die der Staat einen 
angemessenen Beitrag zur Finanzie-
rung der Normung leistet. Aus der 

Tatsache, dass § 15 keine anderen 
Finanzierungsquellen aufzählt, folgt 
zwingend, dass Bund und Länder 
100 % des jeweiligen Aufwandes 
der Normungsorganisation voraus 
zu finanzieren haben und im Fall 
einer Insolvenz (die die Folge einer 
Gebarungslücke wäre) § 15 (1) aus-
geschlossen ist.

Zulässigkeit
Ebenso wird es wohl nicht zulässig sein, einer Normungsorgani-
sation Gelder mit Zweckwidmung zukommen zu lassen, beispiels-
weise industrielle Großspenden mit der Absicht, eine Normung in 
einem bestimmten Sinn abzuändern. Das ist zwar schon bisher nie 
vorgekommen, trotzdem wurde von gewissen politischen Zweiflern 
(böswillig und unbewiesen) geargwöhnt, dass unsachliche Zusam-
menhänge zwischen Geldleistungen und Normeninhalten bestehen 
hätten können. Jetzt wäre schon der Versuch, auf die Normung mit-
tels finanzieller Beiträge Einfluss nehmen zu wollen, als Bestechung 
eine grundsätzlich amtswegig zu verfolgende Straftat, sodass jegli-
che nicht öffentliche Finanzierung künftighin ausgeschlossen ist.

Schlichtung
Und eine letzte Neuerung ist die Schaffung einer Schlichtungsstel-
le (§ 12 NormG 2016), wobei diese über die Annahme eines Nor-
mungsantrages, eines Teilnehmenden oder die Berücksichtigung 
einer Stellungnahme zu entscheiden hat. Für den Schlichtungs-
antrag sind Formalvoraussetzungen wie für jeden Antrag an eine 
Verwaltungsbehörde vorgesehen. Die Entscheidung erfolgt durch 
Senate. Gemäß § 12 (6) NormG 2016 ist gegen Beschlüsse der 
Schlichtungsstelle kein Rechtsmittel zulässig.

Dieser Text ist etwas irreführend. Das bedeutet nur, dass man gegen solche Beschlüsse kein administratives Rechtsmit-
tel einbringen kann. Daher ist der Instanzenzug mit Ergehen des Beschlusses erschöpft. Das hat die Konsequenz, dass 
unmittelbar die Gerichtshöfe öffentlichen Rechts, allenfalls das ihnen vorgelagerte Bundesverwaltungsgericht angeru-
fen werden können. Jetzt, wo klar ist, dass die Normungsorganisation einen öffentlich-rechtlichen Auftrag hat, ist auch 
evident, dass es Rechtsmittel geben muss, die an die Höchstgerichte, aber auch den EuGH gehen.
Zuvor, in der Vergangenheit eine kaum erörterte, allerdings grundlegende Rechtsfrage: Gegen jedes Verfassungs-, 
Bundes- oder Landesgesetz, jede Verordnung eines örtlichen Postenkommandanten konnte eine Beschwerde, bei-
spielsweise zur Wahrung der Grundrechte aus der EU Grundrechtscharta aber auch der MRK, oder „bloß“ 
der österreichischen Bundesverfassung eingebracht werden. Nur die Anfechtung von Beschlüssen der Normungsorga-
nisation hat sich in der Vergangenheit als nicht triviale Aufgabe erwiesen.
Vereinsmitglieder hätten Vereinsbeschlüsse beim Vereinsschiedsgericht anfechten können. Die Entscheidung des Ver-
einsschiedsgerichtes wiederum hätte beim Zivilgericht angefochten werden können. Soweit bekannt, ist das aber nie 
vorgekommen. Jetzt allerdings, wo die ganze Sache im Wesentlichen öffentlich-rechtlichen Charakter hat, ist es gera-
dezu selbstverständlich, dass dem rechtsstaatlichen Prinzip folgend alle Entscheidungen in der auch sonst im öffent-
lichen Sektor geltenden Intensität nachprüfbar sind. Wieder eröffnet sich ein durchaus interessantes Betätigungsfeld 
für Ingenieurbüros, die sachlich begründete Einwände erheben, besonders wenn diesen nicht oder nicht ausreichend 
Rechnung getragen wird.
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Living Office

„Der Innenarchitekt plant Ausbau-
ten, Umnutzungen und Sanierun-
gen, Einrichtungen und Revitalisie-
rungen bestehender Gebäude oder 
in Neubauten für öffentliche und 
private Auftraggeber, Auftragge-
ber aus der Wirtschaft und Indus-
trie, Gewerbe und Handel sowie für 
freie Berufe und Dienstleistungsun-
ternehmen. 

Damit verbunden ist die Beratung 
und die Betreuung des Auftragge-
bers zu mit Planung und Ausfüh-
rung des Baus zusammenhängen-
den Fragen, der Koordination, der 
Kontrolle der Qualität, der techni-
schen Lösungen, der Sicherstellung 
der Schadensfreiheit sowie der Kos-
ten und der Termine.“ Der Innenar-
chitekt ist somit Treuhänder seines 
Auftraggebers.

Die Leistungen bei diesem Projekt 
waren: die Entwurfsplanung des 
Raumkonzeptes, der Ausstattung 
und der Beleuchtung, sowie die Ein-
reichplanung, Ausschreibung, Aus-
führungs- und Detailplanung und in 
der Umsetzungsphase die örtliche 
Bauaufsicht.

Planungsbüro Sieber GmbH, 
Ingenieurbüro für  
Innenarchitektur Graz,  
www.siebergmbh.com

Es mussten ca. 20 zeitgemäße Arbeitsplätze für Rechtsanwälte und deren Mitarbeiter geschaffen werden. Kenntnis über 
das physische, psychische und soziale Wohlbefinden von Menschen am Arbeitsplatz liegt in der Verantwortung des In-
nenarchitekten und seiner Fachkompetenz. Damit sind eng verbunden die innere Funktion von Arbeitsabläufen, die 
Ästhetik und Atmosphäre des Umfeldes im Gebäude. „Wir verbringen heute die meiste Zeit des Tages im Büro. Es ist 
heute wichtiger, ein ansprechendes Raumangebot zu schaffen und nicht mehr stur abzuarbeiten, wie viele m2 einem 
Mitarbeiter zur Verfügung stehen.“ Das entwickelte Raumkonzept berücksichtigt größtmögliche Sichtverbindung zum 
umliegenden Grünraum des Gebäudestandortes, kurze Arbeitswege, Harmonie der verwendeten Materialien und eine 
klare Architektur. Bestandteil der Architektur ist ein auf diese abgestimmtes Beleuchtungskonzept in einem Zwischenspiel 
aus vorhandenem Tageslicht und künstlichem Licht. Die unterschiedlichen Aufgabenbereiche, die von der Anwaltskanzlei 
zu erfüllen sind, machten lärmgeschützte Konzentrationsarbeitsplätze erforderlich. Trotzdem konnten schmale Gänge zur 
Erschließung vermieden werden und stattdessen stehen dafür eine großzügige Lobby, die Arbeitsplätze, eine Wartezone 
mit Information und/oder Entertainment sowie eine kleine Kunstsammlung zur Verfügung. 

Moderne Innenarchitektur

Konzept für Arbeit und Raumgestaltung

Bei diesem Projekt handelt es sich um eine Rechtsanwaltskanzlei in Graz. 
Von einem Bauträger wurde ein neues Büroobjekt errichtet und es stand der 
Rohbau eines Regelgeschosses mit ca. 400 m2 Bruttofläche zur Verfügung. 

Die an den Innenarchitekten 
gestellte Aufgabe war die Ge-
staltung der Ausstattung unter 
Berücksichtigung technischer, 
wirtschaftlicher und ökologischer 
Wünsche des Auftraggebers. Zi-
tat: „Unser neuer Kanzleistandort 
soll unsere Seriosität und Zuver-
lässigkeit ausstrahlen und sollte 
gleichzeitig Dynamik und Ju-
gendlichkeit repräsentieren.“

engineerING.engineerING.
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Hochwasserschutz Donau-Machland  
Einreich-, Detail-, Ausführungsprojekt, UVE, 
Baubegleitung

Projektbeschreibung 
Das Machland zwischen Mauthau-
sen im Westen und St. Nikola im 
Osten wurde immer wieder von 
schweren Hochwässern der Donau 
heimgesucht, wobei Siedlungsbe-
reiche bis zu 4 m hoch überflutet 
wurden. In den Jahren 2001 bis 
2012 wurde durch die Bundeswas-
serbauverwaltung und das Land 
Oberösterreich das größte Hoch-
wasserschutzprojekt Österreichs 
umgesetzt, der „Hochwasserschutz 
Donau-Machland“. Das Ingenieur-
büro Hydroconsult GmbH wurde 
beauftragt, den Hochwasserschutz 
für die zentralen Machlandgemein-
den Mitterkirchen und Baumgarten-
berg und damit den größten Teil 
des Gesamtprojektes zu planen. 

Durchlässigkeiten des Untergrundes 
und die Querung von Zubringerbä-
chen und Straßen ergaben komplexe 
Planungen. Begleitend wurden hyd-
raulische Abflussmodellierungen und 
statische Berechnungen durchge-
führt. Die früher in einem naturfernen 
Trapezgerinne verlaufenden Bäche 
Naarn und Schwemmnaarn wurden 
im Projektbereich renaturiert und ge-
wässerökologisch gestaltet.

Im Zeitraum von etwa 10 Jahren wur-
den Einreichplanungen, Unterlagen 
zur Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVP), Detail- und Ausführungspla-
nungen, Ausschreibungen und bau-
begleitende Arbeiten durchgeführt. 
Während der Planungsphase wurden 
zahlreiche Informationsveranstaltun-
gen sowie regelmäßige Fachplaner-
besprechungen durchgeführt. In das 
umfangreiche Bewilligungsverfahren 

Technische Angaben  
Planungslängen gesamt rd. 23 km, Dämme bis 6 m Höhe, Überströmstrecken, Stahlbetonmauern bis 5 m 
Höhe, Mobilwände bis 4 m Höhe, Untergrundabdichtungen, 23 Pumpwerke, Durchlässe, EVUs, Brücken, 
Bachverlegungen und ökologische Ausbauten, Wege und Straßen  
AUFTRAGGEBER: Hochwasserschutzverband Donau-Machland, Machlanddamm GmbH
AUFTRAGNEHMER: Hydroconsult GmbH
AUFTRAGSSUMME netto: > € 2 Mio.
HERSTELLUNGSKOSTEN netto:  rd. € 40 Mio.
FERTIGSTELLUNG: 2012

waren zahlreiche Sachverständige 
eingebunden, die das Projekt hin-
sichtlich der verschiedenen betrof-
fenen Fachbereiche prüften (Was-
serbau, Straßenbau, Geotechnik, 
Landschaftsplanung, Ökologie etc.). 
Besonders die Überflutungshöhen 
bei einem HQ100 der Donau von 
11.200 m³/s (hundertjährliches Hoch-
wasser), die im Maßnahmenbereich 
bis über 6 m reichen, sowie die hohen 

Langfristige Planung

engineerING.engineerING.

Schutzmaßnahmen 
Die Schutzmaßnahmen gliedern sich im Wesentlichen in Erd-
schüttdämme und Stahlbetonmauern. Straßen werden mit 
Mobilwänden gequert, die nur im Hochwasserfall aufgebaut 
werden. Automatisch werden im Hochwasserfall Schütze bei 
der Querung der Maßnahmen mit Zubringerbächen geschlos-
sen. 23 Pumpwerke, die pro Anlage bis zu 3 m³/s fördern, so-
wie ein Kanal- und Grabensystem entwässern das geschützte 
„Hinterland“. Auch bei einem Netzausfall ist der Betrieb der 
Anlage durch mehrere stationäre Notstromanlagen (EVUs) ge-
sichert. Drohen größere Hochwässer als der Bemessungsfall 
des HQ100, so werden rechtzeitig Evakuierungen eingeleitet.  

Nach der etwa 3 Jahre dauernden Umsetzung des Hochwasserschutzes wurde das Projekt  2012 eröffnet, 
worauf sich an der Donau schon 2013 wieder ein HQ100 von etwa 11.000 m³/s  ereignete. Die Maßnah-
men haben sich dabei bestens bewährt und wurden so bereits für den Bemessungslastfall „getestet“.  
DI Dr. Bernhard J. Sackl, www.hydroconsult.net
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Projektsversicherung:
3S-Penkenbahn der Mayrhofner

Bergbahnen AG 
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Erreichen 
Sie es sicher und 

entspannt.

Wo liegt 
Ihr Ziel?

Der Versicherungsmakler
www.brindlinger.at

Brindlinger 
 Versicherungsmakler GmbH

Gerlosstraße 14
6280 Zell am Ziller

T  +43 (0) 5282 2452
offi ce@brindlinger.at

meetING.

Neujahrsempfang  
der Fachgruppe Steiermark

Am 22. Jänner fand der diesjährige Neujahrsempfang der Fachgruppe 
Ingenieurbüros im Hotel Weitzer statt.

FG-Gf. Dr. Werner Lämmerer, Gemeinderat Peter Stöckler, DI Klaus Sauermoser, FGO Mag. Petra Brandweiner-
Schrott, Ing. Rudi Mark, HR Dr. Willi Himmel, SGf. Nadia El-Shabrawi-Ploder, Dr. DI Wilhelm Harer, Ing. Bernd 
Sieber, Mag. Richard Brandstätter sowie Dr. DI Anton Marauli amüsierten sich prächtig auf der wie immer 
zahlreich besuchten Veranstaltung der Fachgruppe Ingenieurbüros (v.l.n.r.).
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Verdienter Orden  
für Ing. Christian Pelzl

Ende 2015 verlieh Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer in Vertre-
tung des Bundespräsidenten Ing. Christian Pelzl das goldene Verdienstzei-
chen für Verdienste um die Republik Österreich.

Als Fachverbandsobmann sind 
sein Engagement und sein Nach-
druck bei der Verwirklichung von 
branchenspezifischen Themen 
und Projekten besonders hervor-
zuheben:

meetING.

Berufsrecht
Ing. Christian Pelzl war überzeugt, dass nur ein at-
traktives Berufsrecht Rechtssicherheit und die er-
forderliche Basis für einen wirtschaftlichen Erfolg 
der Ingenieurbüros schafft und für einen qualifizier-
ten Nachwuchs sorgt. Unter seiner Ägide konnten 
zahlreiche Verbesserungen im Berufsrecht erzielt 
werden, etwa mit der Arbeitsmittelverordnung 
2010, der Eisenbahngesetznovelle 2006, der Ge-
fahrengutbeförderungsnovelle im Jahr 2007, der 
UVP-Gesetznovelle aus 2012, etc. etc., durch die 
der Berufsstand der Ingenieurbüros mehr Bedeu-
tung und Kompetenzen erhielten. Auch der Ver-
trag mit Austrian Standards, als erste Interessen-
vertretung bundesweit, ist Pelzls Verdienst, durch 
den über 1.000 Ingenieurbüros mehr als 59.500 
Normen im Wert von über 7 Mio. € herunterladen 
konnten und das für einen jährliches Entgelt pro 
Mitglied mit Normenzugang von € 220,-.
 

Neues System Honorarberechnungen
Unter der Führung von Ing. Pelzl ist es 2006 auch 
gelungen, in Verhandlungen mit den drei relevan-
ten Institutionen, der Bundeswettbewerbsbehör-
de, dem Bundeskartellanwalt und dem Kartellge-
richt – ein neues System der Honorarberechnungen 
für Ingenieursleistungen (Kalkulationsempfehlun-
gen und Leistungsbilder der Ingenieurbüros)  in 
Österreich zu etablieren. Die Entwicklung der Kal-
kulationsempfehlungen und Leistungsbilder der In-
genieurbüros auf verschiedenen Fachgebieten war 
eine Pionierarbeit mit großer Vorbildwirkung.

Ing. Christian Pelzl war neben seiner 
seit 1982 erfolgreichen selbstständi-
gen Tätigkeit von 1985 bis 2015 ak-
tiv in der Interessenvertretung der 
Ingenieurbüros in die er sein gro-
ßes Wissen, sein verzweigtes Netz-
werk und unzählige Stunden seiner 
kostbaren Zeit der fulminanten Wei-
terentwicklung des Berufsstandes 

der Ingenieurbüros gewidmet hat. 
1990 wurde Ing. Christian Pelzl zum 
FGO Stv. der Steiermark gewählt, 
1995 zum FGO, 2001 FVO Stv. und 
in der nächsten Periode 2005 zum 
Obmann des Fachverbandes Inge-
nieurbüro gewählt. Pelzl setzte auf 
Nähe zu den Mitgliedern, organisier-
te gut besuchte Tagungen und po-

sitionierte die Ingenieurbüros in der 
Wirtschaft, Politik und Verwaltung. 
Mit seinem Durchsetzungsvermögen 
konnten die Ingenieurbüros entspre-
chend ihrem Berufsrecht als die so-
genannten nicht amtlichen Sachver-
ständigen (NASV) in der Steiermark 
mit Vorbildwirkung in ganz Öster-
reich etabliert werden.

Ausschlaggebend für die hohe Akzeptanz und Anerkennung der hohen Qualifikation der Ingenieurbüros war die her-
vorragende Ausbildung der Ingenieurbüros. Auch hier war Ing. Pelzl federführend, da er bundesweit neue Standards 
setzen konnte.

Fort- und Weiterbildung
Vorbildlich waren auch seine Initiativen für bran-
chenrelevante Fort- und Weiterbildungsmaßnah-
men, ebenso die intensivierte Kommunikation nach 
innen wie nach außen, etwa durch die Branchen-
zeitung readING, den plannING-Day oder den jähr-
lichen invitINGDay, den Netzwerktreffen in den 
Büroräumlichkeiten des Fachverbandes. 

Wir gratulieren herzlichst zu dieser 
verdienten Auszeichnung!

meetING.
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–  Eine satirische Betrachtung oder ein Plädoyer für Experten Eine satirische Betrachtung oder ein Plädoyer für Experten  –

Die Imperten haben den totalen Überblick. Kommuni-
kation und Information sind ihre Spezialdisziplin. Als 
erfolgreichste und meistgesuchte Praktiker im Marke-
ting produzieren sie keine unverständlichen Doktor-
arbeiten mit „wenn“ und „aber“ wie Dilettanten und 
Experten. 

Imperten verstricken sich nicht in theoretischen De-
tails sondern produzieren je nach Auftrag für die 
Praxis paradiesische Scheinwelten oder irreale Hor-
rorszenarien. Das belebt die Volkswirtschaft und be-
flügelt den Konsum. In den aprenaturwissenschaftli-
chen Zeiten der Postmoderne garantieren gerade die 
Imperten die Expansion profitabler Nonsenssegmen-
te. Blödsinn ist, was nicht vermarktet werden kann.

Ihre Kompetenz in Nichtswissen erlangen die Imperten durch Lesen von Gratiszeitungen, Interviews, Kommerzinfos, 
Nachrichtensendungen, Pressemeldungen, Wellnessbroschüren, Werbeaussendungen und dergleichen mehr. Aus 
diesem Meinungsmüll von beeindruckenden Phrasen, Schlagwörtern und Halbwahrheiten kreieren sie Bildung „neu“.  

Bildung und Wissen hemmen diesen Nonsens-Feedback-Bildungsprozess, in dem Meinungsmüll zu Illusionen, Hor-
rorgeschichten, Pseudoerklärungen etc. recycelt wird. Dieses Meinungsrecycling von verbreiteter Unbildung und 
allgemeinem Nichtswissen ist keine Einfallslosigkeit, sondern als Nonsens-Feedback-Bildungsprozess die Grund-
lage der Impertenkompetenz. 
Jeder Blödsinn wird, wenn er oft genug kopiert wurde, zum richtungsweisenden Trend. Die Konsumenten fühlen 
sich geehrt und gebildet. Sie erkennen ihr Nichtswissen im aktuellen Stand der Bildung „neu“. Volkstümlicher 
Unsinn wird zur volksdümmlichen medienweiten Logik.

Abertausende Imperten bemühen sich mit grenzenloser Empathie und Selbstlosigkeit um Gesundheit und Er-
nährung. Der Bogen reicht von wurzelsepplichen Wünschelrutengehern, seligen und unseligen Kräuterpfarrern, 
militanten Impfgegnern, bio-missionarischen Gesundheitsjournalisten, blockadelösenden Energetikern, fern- u. 
nahheilenden Heilpraktikern bis hin zu approbierten Ärzten und habilitierten Universitätsprofessoren, die natur-
wissenschaftliche Erkenntnisse geschäftstüchtig ignorieren. Der rote Faden quer durch alles medizinische Nichts-
wissen ist die Homöopathie.

Auch in der Politik sind die Imperten durchwegs unersetzlich. Wissen, Bildung und dergleichen mehr taugt nicht 
für populistische Schaukämpfe um Wählergunst. In diversen Wahlkampfarenen kämpfen zahlreiche Imperten wie 
Gladiatoren im alten Rom um den ideologischen Sieg. Mit heimtückischem Nichtswissen schlagen sie auf einander 
ein. Andere Imperten verbellen wie Kettenhunde mit Nichtswissen alles und jeden in ihrer Nähe und sorgen für 
die machterhaltende Ausbreitung von Bildungs- und Wissensfreiheit.

Nachrichtensprecher werden durch jahrelanges Vorlesen von Presseagenturmeldungen fast automatisch zu ange-
lernten Imperten. Für diese ist es nur ein kleiner Schritt zur Belehrungskompetenz. Aus Imperten werden Chefim-
perten vom Dienst. Sie signalisieren dann mit besorgtem bis wichtigtuerischem Mienenspiel, dass sie nichts eben 
besser verstehen als alle anderen, dass sie also kompetent inkompetent sind. Ihre Impertisen behalten die Expo-
nenten der neuen Bildungselite nicht für sich. Diese sind der obligatorische Meinungssenf in Randbemerkungen 
und Abschlusskommentaren.
Nichtswissen ist ähnlich der Null in der Mathematik fatal. Gleich der Null, die alles nullt und unbestimmbar macht, 
so nichtet, ja vernichtet Nichtswissen Bildung und Wissen. 5 mal 0 ist 0. Bildung mal Nichtswissen ist Nichtswissen. 
Das macht die Nichtswissenden unbezwingbar. Wer das nicht wahrhaben will, dem begegnen die Imperten mit 
einer weiteren Kompetenz, der Impertinenz.

Imperten sind das bzw. ein Gegenteil von Experten. Ihre besondere Kompetenz ist es, Nichtswissen authentisch zu 
kommunizieren. Imperten haben sich vom Wissensballast befreit. Das Fehlen von Bildung, Wissen und Fachwissen 
ist nicht Mangel, sondern die Voraussetzung für den Erfolg der Imperten. Nichtswissen ist praxisgerechte Bildung 
nach der Bildungsreform.
Schon geringes Wissen und Fachwissen der alten Schule, in welcher Form auch immer, verleitet nämlich unwei-
gerlich zum Nachdenken. Denken und Grübeln ist Kompetenz der Experten von gestern und führt zu eklatanten 
Leistungsminderungen. Zu viel Wissen erhöht die Irrtumswahrscheinlichkeit. Die wissensüberforderten Experten 
irren ständig und scheitern in der Praxis. Imperten hingegen, die kompetentesten Nichtswisser, irren nie. Sofort 
und unfehlbar lösen sie alle Probleme praxisgerecht. Ihre Kompetenz ist allgegenwärtig.

Selbsteinschätzung?! Allgegenwart

Die neuesten Erkenntnisse im Nichts-
wissen verbreiten die Imperten mit 
ihrer ganzen Persönlichkeit. Sie insze-
nieren ihren Auftritt nach Geschmack 
und Erwartungen des Publikums. Al-
les entscheidende Qualitätskriterien 
sind Kleidung, Sprache, Frisur, Bräu-
nungsgrad, Brille, Bildhintergrund, 
Tonuntermalung etc. So wird Nichts-
wissen Realität. Die authentische 
Krawatte wirkt und entscheidet über 
Wahlerfolg und Millionenumsatz. 

Qualifikationen
In den Medien sind Imperten als 
Moderatoren in Gesundheits-, Bera-
tungs- oder Unterhaltungsformaten 
besonders gefragt. Ihre Qualifikati-
on ist über jeden Zweifel erhaben. 
Ihre Phantasie wird nicht mehr durch 
naturwissenschaftliche Erkenntnis-
se beschränkt. Aus wissensfreiem 
Nichtswisssen kreieren sie Heil und 
Unheil für das mediale Infotainment.
Imperten gibt es in allen Bereichen 
des Lebens, der Wissenschaften und 

auch in der Technik. Das Perpetuum 
mobile wurde wieder entdeckt. Im-
perte Josef Grander war mit seinem 
Perpetuum mobile der Bioinforma-
tion finanziell höchst erfolgreich. 
Er wurde für diesen Humbug aus 
dem esoterischen Milieu mit dem 
Verdienstkreuz für Wissenschaft 
und Forschung ausgezeichnet. Sein 
„Wasserbelebungsgerät“ ist Stan-
dard in vielen Spitälern und Must-
have in der Wellnessbranche.

Imperten – erfolgreich inkompetent  
Die kompetent inkompetente Bildungs-  
und Führungselite 

© E. Berndt, Attersee
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Startschuss für Vereinfachung von 
Bauregeln 

Normen machen Bauen und Wohnen teurer. So klagen Politik und Interessenverbände. Ab sofort gibt es auf Einladung 
von Austrian Standards und in enger Kooperation mit der Bundesinnung Bau die Möglichkeit, über das Internet wirk-
sam Vorschläge zur Vereinfachung von baurelevanten Normen einzubringen. Am 19. Jänner fand die Auftaktveranstal-
tung in Wien mit rund hundert Fachleuten statt. Das Ziel: klarere und einfachere Bauregeln. Begonnen wird mit den 
600 rein nationalen Baunormen. Der weitaus größte Teil der geltenden Normen sind aber europäische und/oder in-
ternationale Standards. Über die Online-Plattform dialogforumbau.at können alle Betroffenen Vorschläge einbringen. 
Der Vorsitzende des Dialogforums Bau, Bundesinnungsmeister Hans-Werner Frömmel, nennt klare Ziele: „Es geht um 
Leistbarkeit, Lesbarkeit, Vereinfachung. Nur, wenn sich alle Beteiligten beim Dialogforum einbringen, insbesondere 
jene, die Überregulierungen kritisieren, kann dieses Projekt erfolgreich sein.“

Hundert Fachleute auf Einladung 
von Austrian Standards beim „Dia-
logforum Bau Österreich – gemein-
sam für klare und einfache Baure-
geln“. Die Diskussion läuft auf der 
Plattform dialogforumbau.at

Dass das Interesse an der Auftakt-
veranstaltung so breit ist, freut den 
Präsidenten von Austrian Standards, 
Walter Barfuß. „Die Ergebnisse sol-
len als Auftrag zur bestmöglichen 
Umsetzung an jene Komitees bei 
Austrian Standards weitergegeben 
werden, die für die Überarbeitun-
gen der betroffenen ÖNORMEN zu-
ständig sind.“ Ein Jahr lang wird nun 

ein bunter Mix von Fachleuten aus öf-
fentlicher Verwaltung, von Universitä-
ten ebenso wie Ingenieurbüros, Sach-
verständige, Architekten, Bauträger, 
Baumeister, Innungen und die Bau-
industrie Empfehlungen ausarbeiten, 
welche Baunormen man vereinfachen 
oder vielleicht gar zurückziehen kann. 
Elisabeth Stampfl-Blaha, Direktorin 
von Austrian Standards, war es wich-

tig, den Prozess breit anzulegen: „Von 
Mai bis September werden in Arbeits-
gruppen und Workshops die einge-
langten Vorschläge und Anregungen 
zusammengefasst und analysiert. Bis 
Ende des Jahres werden sie dann wie-
der online beraten und diskutiert, und 
Anfang 2017 sollen dann Empfehlun-
gen an die zuständigen Komitees er-
gehen.“ 

Fachleute aus allen Bereichen

Auch der Deutsche Städtetag, das Pendant zum Österreichischen Städtebund, 
das deutsche Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktor-
sicherheit sowie das Deutsche Institut für Normung DIN haben Vertreter zur 
Auftaktveranstaltung nach Wien entsandt. DIN wird heuer ein ähnliches Projekt 
starten, weil auch in Deutschland Rufe nach klareren und einfacheren Normen 
im Baubereich laut geworden sind.

Beispielgebend INFOBOX:  
Infos zum Dialogforum:  
www.austrian-standards.at/
dialogforumbau   
Direkte Teilnahme Dialogforum: 
www.dialogforumbau.at 

w w w. g l a s s y . a t

pure lifestyle
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Unlängst abgeschlossen wurde die Ther-
malwasser-Neuerschließung von Bad Klein-
kirchheim/Kärnten. Unter der Leitung eines 
konzessionierten Ingenieurbüros haben Geo-
logen, Hydrologen, Chemiker, Physiker, Bal-
neomediziner und Techniker die bestehende 
Infrastruktur zur Gewinnung und Verteilung 
des Thermalwassers überholt, ergänzt und 
auf neuesten Stand gebracht. Vorgabe war 
die rechtskonforme, sichere, preiswerte und 
vollständige Ausführung eines Gesamtprojek-
tes. Das natürliche Thermalwasser, welches an 
einer tektonischen Störung aus den Nockber-
gen hier in Erdoberflächennähe gelangt, wird 
schon seit alters her für Badezwecke genutzt. 
 
Wurden bis in die Nachkriegszeit natürliche Quellen noch mit rund 20 °C gefasst, so gelang die  planmäßige Neuerschlie-
ßung durch ein Team von Experten unterschiedlicher Fachgebiete, indem die natürlichen Thermalwasser-Aufstiegswege 
erweitert wurden.

Untergrundverhältnisse

Ingenieurleistungen

Sportliche und balneologische Anwendungen, geothermische Nutzung

Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit

Das natürliche Thermalwasser gelangt nunmehr rascher und mit bis zu 36° C zutage, und zwar durch ein System von 
Bohrungen, welche in ein verkarstetes Kluftsystem (fast vergleichbar einer Grotte) abgeteuft wurden. Wasserspender 
ist in 1.000 m Seehöhe ein dort nur 100 m tief lagernder Schichtausbiss einer durch die Gebirgsbildung schüsselförmig 
deformierten Dolomitmarmorplatte, welche rund 250 km2 Erstreckung unter den Nockbergen haben soll. 

Der Zeitraum für die Durchsickerung der geologischen Formation von der Infiltration des Niederschlags bis zu den Ther-
malwasserquellen beträgt aufgrund die Altersbestimmungen bis zu 10.000 Jahre, ein Teil des Wassers stammt daher noch 
vom Ende der letzten Eiszeit. Nachdem Konstanz von Quellschüttung und Thermalwassermineralisierung nachgewiesen 
war, konnten auch ein neues Thermalwasser-Quellschutzgebiet gegen eventuelle Verunreinigung ausgewiesen und eine 
behördliche Nutzungsbewilligung für dieses Naturheilvorkommen ausgesprochen werden.

Zu diesem Zwecke  erfolgten die weitere wissenschaftliche Vorerkundung (Kartierung, Abklärungen, Messungen, Versu-
che), alle Maßnahmen der technischen Überholung bzw. Erschließung (Bohrprogramm, Verrohrung, Zementation, Perfo-
ration, Produktionsequipment, Sondenkopf), des Transportes des Fördergutes (Vorschacht, Rohrleitung, Zwischenspei-
cher) und der Nutzbarmachung (Aufteilung, Analysen, medizinische Begutachtung) sowie der rechtlichen Absicherung 
(Beweissicherung, Schutzgebietsanträge) inklusive behördlicher Genehmigungen (Wasserrecht, Baurecht, Baustellenko-
ordination, Bergrecht, Gesundheitsrecht) sowie Mitwirkung bei der Öffentlichkeitsarbeit (Publikationen, Führungen, Prä-
sentation) unter der Koordination durch ein international tätiges konzessioniertes Ingenieurbüro.

Bereits bisher wurde und wird das Wasser für den sportlichen Gast in Hallen- und Freibädern umfangreich genutzt. Zu-
satztherapien im Bereich der medizinischen Rehabilitation und Prävention erfreuen den Tagesgast und den Urlauber. Die 
Möglichkeiten für die Anwendung als Heilbad sind darüber hinaus angezeigt nach chronisch-rheumatischen Erkrankun-
gen, zur Rehabilitation nach Verletzungen, gegen degenerative Arthrosen, bei funktionellen Herzkreislaufstörungen, zur 
Rehabilitation nach neurologischen Erkrankungen und zur Förderung von Erholungsvorgängen. Bei der jahrzehntelang 
kontinuierlichen Förderung von knapp 0,5 Mio. Kubikmeter pro Jahr wird auch ein Wärmeenergieinhalt von bis zu 15 
Megawatt produziert und in zwei bekannten Fünfsternhotels sowie in zwei öffentlichen Thermenlandschaften für Bade-
zwecke genutzt. Darüber hinaus wird die Restenergie zur Gebäudeheizung verwendet. 

Die Vorteile der mehrfachen Nutzung der alpinen Thermen am Beispiel 
von Bad Kleinkirchheim im Vergleich mit solchen in Sedimentbeckenlagen 
andernorts liegen auch:

   ●   in der erheblich geringeren und preisgünstigeren Erschließungstiefe  
des Thermalwassers (0,1 km);

   ●   daher in kleinerem Bohrplatz und kleinerer Zufahrt im Ortsgebiet  
für eine kleinere Bohranlage (Masthöhe 8,5 m)

   ●   in der Möglichkeit, fast alle Anlagenteile unterirdisch auszuführen  
(minimaler Flächenbedarf);

   ●   im erheblich geringeren Salzgehalt und dem Fehlen korrosiver bzw. 
radioaktiver Inhaltsstoffe im Fördergut  
(keine Aufbereitung nötig, kein Entsorgungsproblem)

   ●   in der nachgewiesenen Konstanz der Schüttung, natürlichen Reinheit & 
Keimfreiheit des alpinen Quellwassers (dokumentiert über 4 Jahrzehnte)

   ●   im dauerhaften Eigendruck des Thermalwassers von zwei bar am Ort 
seiner Erschließung (weniger Pumpleistung erforderlich)

   ●   daher im dauerhaften natürlichen Wasser-Nachschub  
(Erneuerung hydrologisch beweisgesichert)

   ●   im Zusatzangebot des Gebirgstourismus im selben Gebiet
   ●   für einen hochalpinen Kurort stellt die sportliche, thermische,  

balneologische und kurmedizinische Nutzung dieses Thermalwasser-
vorkommens ein sehr wichtiges zusätzliches touristisches Standbein  
zu Skisport, Bergwandern und Rad- und Golfsport und somit eine  
Saisonverlängerung dar. Wo hat man diese Möglichkeit noch?

Wasser & Energie in einer alpinen 
Therme: Das Bad Kleinkirchheimer Wasser  
ist bis zu 10.000 Jahre alt.

Thermalwasser- 
Neuerschließung

Dr. F. W. Marsch, HYDROALPINA Wien

interestING.interestING.
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Eine von der Designagentur und 
gleichzeitig Ingenieurbüro IDUKK 
gestaltete Baureihe von Fräsma-
schinen begeistert national und in-
ternational die Fachjurys im Bereich 
Industriedesign. Neben den bedeu-
tenden und begehrten deutschen 
Designauszeichnungen iF Design 
Award 2015, reddot Design Award 
2015 und einer Nominierung zum 
German Design Award 2016 wurde 
das Designteam IDUKK aus Wilhe-
ring auch mit dem österreichischen 
Staatspreis für Design geehrt. 

Österreichischer Staatspreis und 
deutsche Designauszeichnungen  
für Investitionsgütergestaltung 

interestING.interestING.

Höchstmögliche  
Auszeichnungen für   
Designunternehmen  
IDUKK

Eine hochkarätig besetzte, unabhängige Expertenjury hat aus 301 Einreichungen den biennal ausgelobten österreichi-
schen Staatspreis für Design / Bereich Investitionsgüter an IDUKK verliehen. Für Reinhard Kittler und Heinrich Kurz ist 
dies eine ganz besondere Anerkennung:
„Designpreise sind die Oskars im Agenturbereich. Auch Hersteller und deren Kunden profitieren von derartigen Aus-
zeichnungen. Das Engagement der produzierenden Unternehmen, qualitativ hochwertige Produkte herstellen zu wollen, 
wird belohnt und Endkunden können sich bei Kaufentscheidungen auf Juryexpertisen verlassen.“

IDUKK entwickelt und gestaltet 
seit nunmehr 30 Jahren seriell ge-
fertigte Industriegüter. Aufgrund 
der österreichischen Industrieland-
schaft, aber auch der persönlichen 
Präferenz hat sich IDUKK frühzei-
tig auf Investitionsgütergestaltung 
spezialisiert. „Diese sind langlebige 
Produkte und man sollte ihnen nicht 
nach wenigen Jahren ein Entste-

Bei der vielfach prämierten Bau-
reihe COMPACTLINE C und STU-
DIOLINE S/M/L handelt es sich 
um Fräs- und Scanmaschinen, die 
speziell für die Bedürfnisse von 
Automobil-Designstudios ent-
wickelt wurden. Erfüllt werden 
höchste Anforderungen an Stei-
figkeit und Dynamik und somit an 
die Genauigkeit. 
Mit diesen Maschinen können 
anspruchsvolle und zeitkritische 
Clay-Fräsaufgaben bis zum Modell 
Maßstab 1:1 von LKW-Kabinen di-
rekt „in-house“ erledigt werden. 
Auch Hartschäume bis zu einer 
Dichte von 1.000 kg/m³ können 
bearbeitet werden. Durchdachtes 
Engineering, robuste Maschinen-
komponenten, ein modernes Inter-
face und das  zeitgemäße Design 
machen sie zu Leistungsträgern in 
einer Entwicklungsabteilung.

hungsdatum anmerken. Außerdem 
müssen sich Investitionsgüter in be-
stehende Infrastrukturen einfügen 
und dauerhaft funktionieren! Würden 
hier Fehler gesetzt, würden sich die-
se auch langfristig auswirken!“ Die 
Bedeutung von Industriedesign im 
Maschinen- und Anlagenbau nimmt 
stetig zu, müssen sich doch immer 
mehr Unternehmen auch klar ge-

genüber Mitbewerbern positionieren 
und neben ausschließlich technischen 
Kennzahlen auch Benutzer- und Ser-
vicefreundlichkeit garantieren. Zu den 
Kunden von IDUKK zählen zahlreiche 
österreichische Unternehmen sowie 
internationale Unternehmen aus dem 
süddeutschen Raum im Bereich Mess-
technik, Qualitätssicherung und Zer-
spanungstechnik.

301 Einreichungen

Spezialisierung auf Investitionsgüter

Für große Designstudios  
und Autohersteller entwickelt 

Mag. Heinrich Kurz, www.idukk.at 
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Die Normen sind die Basis für die tägliche Arbeit der Ingenieurbüros und sie sind teuer. Der Fachverband In-
genieurbüros hat mit Austrian Standards plus GmbH (AS+) einen Vertrag abgeschlossen, der einen günstigen 
Normenzugang für die Ingenieurbüros ermöglicht. 

Individuelles Normenportfolio  
für Ingenieurbüros 

interestING.

•    Nutzungsrecht an 200 Normen Sie können aus allen Normen und Entwürfen des Österreichischen Normenwer-
kes (dzt. ca. 22.800 gültige ÖNORMEN und ONRs, wie ÖNORMEN, ÖVE/ÖNORMEN, ÖNORM EN, ÖNORM ISO, 
ÖNORM DIN sowie ONRs und zusätzlich zurückgezogene Normen, soweit sie als pdf-Format verfügbar sind (in wei-
terer Folge kurz „Normen“), maximal 200 Normen, in Ihr individuelles, bei AS+ eingerichtetes Portfolio einspeisen. 
Somit kann jedes Mitglied mit einer Zugangsberechtigung nach seinem eigenen individuellen Bedarf seine Normen 
aussuchen und zusammenstellen, einschließlich Updates und Download über einen „online-Single-User Zugang“ für 
ein jährliches Entgelt von € 221,44 excl. 20 % USt. und eine jährlich Bearbeitungsgebühr von € 11,07 exkl. 20 % USt. 
(Stand 19.1.2016; indexiert nach VPI 2005). 

•   Vertragsverhältnis besteht zwischen dem Ingenieurbüro und dem Fachverband Ingenieurbüros 
•    Der Vertrag zwischen Fachverband und Ingenieurbüro ist erstmals kündbar zum 31.5.2021 (6-monatige Kündigungs-

frist), da auch der Fachverband Ingenieurbüros bis zu diesem Zeitpunkt gegenüber AS+ gebunden ist. 
•    „Online-Single-User Zugang“ zu Ihrem individuellen Normenportfolio. Sobald der Betrag für das Normenportfolio 

auf dem Konto des Fachverbandes gebucht ist, erhalten Sie per E-Mail einen Link und die Bestätigung, dass nunmehr 
der Zugang zu Ihrem individuellen Normenportfolio freigeschaltet ist. Mit dem übermittelten Link müssen Sie Ihren 
Account bei AS+ aktivieren. Dies kann bis zu zwei Werktage dauern. 

Für den Zugang zum individuellen 
Normenportfolio ist der Eintrag  
Ihrer E-Mail-Adresse in die Daten-
bank der Homepage der Ingenieur-
büros erforderlich. 
Bitte prüfen Sie daher unbedingt 
Ihren Eintrag auf unserer Home-
page, insbesondere Firmenwortlaut, 
Adresse und E-Mail-Adresse! Zur 
Information: Firmenwortlaut und 
Adresse werden vom behördlichen 
Gewerberegister über das Firmen 
A-Z der Wirtschaftskammer automa-
tisch in die Datenbank der Home-
page der Ingenieurbüros übernom-
men. Ergänzende Kontaktdaten 

Bitte senden Sie den Vertrag in 2-facher Ausfertigung mit Originalunterschrift an den Fachverband Ingenieur-
büros: Schaumburgergasse 20/1, 1040 Wien (Tel. 05 90900 3246, E-Mail: ftbi@wko.at).

wie Telefonnummer, Faxnummer, E-
Mail und Webseite können Sie direkt 
im Firmen A-Z http://firmen.wko.
at/ unter dem Punkt „Meine Unter-
nehmensdaten bearbeiten“ unter 
„Kontaktinfos“ „Diese Daten gelten 
für“ „Standort des Ingenieurbüros“ 
ergänzen. Achtung: Es werden nur 
Daten vom Firmen A-Z in die Mit-
gliederdatenbank der Homepage 
der Ingenieurbüros übernommen, 
die von Ihnen unter dem Standort 
der Berechtigung Ingenieurbüro 
eingetragen wurden. Daten die un-
ter „Diese Daten gelten für“ „Ihr 
gesamtes Unternehmen“ eingetra-

gen sind, können nicht übernommen 
werden. (Dauert einige Tage nach 
Änderung im Firmen A-Z). Für Fra-
gen zum Firmen A-Z steht Ihnen eine 
kostenlose Service-Hotline (Mo – Fr 
8-20 Uhr, Sa 8-12 Uhr) unter der Tele-
fonnummer 0800 221 223 zur Verfü-
gung. Für Fragen zur Datenbank auf 
der Homepage des Fachverbandes 
steht Ihnen das Fachverbandsbüro 
unter 05 90900 3246 zur Verfügung. 
Wir sind überzeugt, dass für Sie, für 
Ihr Ingenieurbüro ein sensationell 
günstiger Normenzugang auch bei 
einer langjährigen Vertragsdauer 
geschaffen wurde. 

HPC AG - Das Ingenieurunternehmen
Für die Umwelt. Für die Menschen.

Wir suchen ein Unternehmen zur Stärkung unserer Marktpräsenz in Österreich:

Branchen:
Ingenieurbüro / Ingenieurgesellschaft

Mögliche Tätigkeitsschwerpunkte:
Altlasten
Flussbau / Renaturierung
Infrastrukturplanung
Gefahrenabwehr 
(u.a. Klimaänderung, Lawinen, 
Hochwasserschutz)
Siedlungswasserbau
Tunnelplanung
Umweltplanung
Wasserkraft

Standort: 
Österreich

Übernahmeanteil: 100 %

Vorraussetzungen:
10 - 40 Mitarbeiter 
Unternehmensleitung noch für ca.
1 - 1,5 Jahre im Unternehmen bzw. 
Nachfolgeregelung vorhanden

Kaufentscheidung:
zeitnah zu den übermittelten
Unterlagen und geführten Gesprächen
Dauer der Transaktion 3 - 4 Monate

Kontakt:
Martin Parapatits
HPC Austria GmbH

+43 2236 / 710 898 - 15
martin.parapatits@hpc-austria.at

www.hpc.ag

Seit über 60 Jahren sind wir international erfolgreich. Mit voller Energie arbeiten wir an 
Projekten aus den Bereichen Flächenrecycling, Umweltberatung und Infrastrukturplanung.

Unsere Spezialisten stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Jederzeit erreichbar. Überall.
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Was tun bei Schimmelpilzbefall?  
Sichere Bestimmung von Schimmelpilzen 

Um die Ausdehnung des Befalls 
festzustellen und um zu klären, um 
welche Pilze es sich handelt, müs-
sen vor Ort Proben genommen wer-
den. Zum Einsatz kommen je nach 
Größe und Art des Schimmelbefalls 
verschiedene Methoden: Klebe-
filmproben, Abklatschproben oder 
Oberflächenabstriche. Nach der 

Das Ingenieurbüro Zauner bietet regelmäßige Seminare für Baugewerbe und 
Hausverwaltungen an. Umfassendes Wissen über Schimmelerkennung, 
Schimmelbekämpfung und sachlich richtige Argumentationshilfen gegen-
über dem Endkunden werden vermittelt. Jeder Teilnehmer wird in der 
Probennahme unterwiesen und erhält fundiertes Grundwissen über die-
se faszinierenden Pilze! 

Das nächste Seminar findet am Donnerstag,  

25. Februar 2016 von 08.30 bis 12.30 Uhr statt. 

Eine Anmeldung ist jederzeit telefonisch oder über die  

Website möglich. Tel.: +43 (662) 879157, www.holzweg.at

Dr. Alexandra Uhl ist Biologin und leitet seit 2 Jahren das hauseigene Labor 

im Ingenieurbüro Zauner in Salzburg. Sie ist Spezialistin für Schimmel, Holz-

pilze und hygienische Probleme im Baubereich.

So banal und allgemein bekannt Schimmelbildung an diversen Oberflächen 
auch erscheinen mag: Sie erfordert breites Fachwissen für die Bestimmung 
und umfassende Kenntnis der vorhandenen Richtlinien in der Beurteilung. 
Wenn eine Beurteilung mit mikrobiologischen Methoden erfolgt, sollten 
diese den geltenden Normen der EN ISO 16000 und der VDI Richtlinie 
4300-10 entsprechen. Sowohl die Probenahme an sich als auch deren Pla-
nung ist in diesen Regelwerken festgelegt. 

Professionelle  
Schimmelpilzbefundung im Labor

Seminarangebot zum Thema Schimmel

Analyse im Labor kann eine Aussa-
ge über das Gefährdungspotenzial 
der Pilze (Stichwort Arbeitssicher-
heit!) getätigt werden. 
Das Ingenieurbüro Zauner kann so 
ein detailliertes, auch bauphysika-
lisch abgestimmtes Sanierungskon-
zept vorlegen. Professionisten aus 
den Bereichen Holzbau, Bauphysik 

und Luftdichtheit bringen ihr Fach-
wissen ein und bieten somit Lösun-
gen an, die weit über Aussagen zur 
Hygiene hinausgehen. 
Der Kreis aus Hygienebeurteilung 
und Bauphysik schließt sich wiede-
rum mit einer Kontrolle des Sanie-
rungserfolges nach Abschluss der 
Arbeiten.
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Veranstaltungen

„Vergaberecht für die Praxis“ 

„Das ABC des Abfallrechts“ 

„Wasserrecht für die Praxis“ 

Seminar am 10. März 2016 in Wien

Veranstalter:   Österreichischer Wasser- und Abfallwirtschaftsverband (ÖWAV) in Kooperation  
mit dem BMLFUW, dem VÖEB, dem Österreichischen Gemeindebund

Leitung:  Rechtsanwalt MMag. Dr. Claus Casati  
Anmeldungen:  per Fax 01/532 07 47 oder E-Mail waschak@oewav.at 

Kurs für EinsteigerInnen und zur Auffrischung am 6. April 2016 in Wien  
und am 21. September 2016 in Salzburg

Rechtliches Basiswissen zum Abfallrecht, wesentlichste Rechtsvorschriften, Aufzeichnungs- und Melde-
pflichten der Abfallsammler und -behandler bzw. Abfallbesitzer, gesetzliche Vorgaben für den Betrieb 
von Abfallbehandlungsanlagen, rechtliche Aspekte von grenzüberschreitenden Abfallverbringungen, 
Haftungsfragen, ALSAG-Beitragspflicht

Veranstalter:   ÖWAV
Nähere Infos:  Susanne SPACEK, Tel.: +43-1-535 57 20-87

Seminar am 14. April 2016 in Wien

Aktuelle Fragen und Entwicklungen im Wasserrecht,  zur Analyse von Gesetzgebung und Rechtspre-
chung, zum Verschlechterungsverbot der Wasserrahmenrichtlinie (Das Urteil des EuGH vom 1. Juli 2015 
zur Auslegung des Verschlechterungsverbotes wurde seit seinem Ergehen heftig und kontrovers disku-
tiert.) Überblick über die Judikatur der Höchstgerichte zum Wasserrecht sowie auch über die wasser-
rechtliche Rechtsprechung der Landesverwaltungsgerichte.

Veranstalter:   ÖWAV in Zusammenarbeit mit dem BMLFUW sowie der Haslinger/Nagele & Partner 
Rechtsanwälte GmbH , ReferentInnen vom Verwaltungsgerichtshof, von den BMLFUW,  
Landesbehörden und Gerichten sowie den rechtsberatenden Berufen

Anmeldung:  per E-Mail vorauer@oewav.at

interestING.interestING.

Bundesgesetzblätter
BGBl. II Nr. 22/2016   VerpackungsabgrenzungsV-Novelle 2016

BGBl. II Nr. 22/2016   Elektromagnetische Verträglichkeitsverordnung 2015 – EMVV 2015

BGBl. II Nr. 21/2016   Niederspannungsgeräteverordnung 2015 – NspGV 2015

BGBl. II Nr. 19/2016   Aktualisierung des Normenverzeichnisses für die Sicherheit von Aufzügen  
und von Sicherheitsbauteilen für Aufzüge der ASV 2008

BGBl. II Nr. 17/2016   Elektrizitätsstatistikverordnung 2016

BGBl. II Nr. 12/2016   2. Altlastenatlas-VO-Novelle 2015

BGBl. I Nr. 155/2015   Änderung der Gewerbeordnung 1994

BGBl. I Nr. 153/2015   Normengesetz 2016 – NormG 2016

BGBl. I Nr. 148/2015   Änderung des Maß- und Eichgesetzes

BGBl. II Nr. 463/2015   Befristete Beschäftigung von AusländerInnen in der Land- und Forstwirtschaft

BGBl. II Nr. 459/2015   Ökostrom-Einspeisetarifverordnung 2016 – ÖSET-VO 2016

BGBl. II Nr. 458/2015   Ökostromförderbeitragsverordnung 2016

BGBl. II Nr. 442/2015   Grundstückswertverordnung – GrWV

BGBl. II Nr. 438/2015   Von der Europäischen Kommission festgesetzte Schwellenwerte  
für Auftragsvergabeverfahren ab 1. Jänner 2016

BGBl. II Nr. 433/2015   Erdgas-Clearingentgelt-Verordnung 2016

BGBl. II Nr. 431/2015   Änderung der Sprengmittelkennzeichnungsverordnung – SprKennzV  
(SprKennzV-Novelle 2015)

BGBl. II Nr. 428/2015   Systemnutzungsentgelte-Verordnung 2012 – Novelle 2016,  
SNE-VO 2012 – Novelle 2016

BGBl. II Nr. 427/2015   Gas-Systemnutzungsentgelte-Verordnung 2013 – Novelle 2016,  
GSNE-VO 2013 – Novelle 2016

BGBl. II Nr. 410/2015   Registrierkassensicherheitsverordnung, RKSV

BGBl. II Nr. 394/2015   Energieeffzienz-Richtlinienverordnung

BGBl. I Nr. 137/2015   Änderung des Eisenbahngesetzes 1957

BGBl. I Nr. 136/2015   Änderung des Sprengmittelgesetzes 2010 (SprG-Novelle 2015)

BGBl. II Nr. 378/2015   Änderung der Seilbahnüberprüfungs-Verordnung 2013

BGBl. II Nr. 344/2015   Anlage zum Prüfungsbericht für Sicherungseinrichtungen  
(Sicherungseinrichtungen-APV – SiEi-APV)

BGBl. II Nr. 343/2015   Änderung der Verordnung über die Anlage zum Prüfungsbericht (AP-VO)

BGBl. I Nr. 129/2015   Änderung des Elektrotechnikgesetzes 1992 (ETG 1992)

BGBl. I Nr. 128/2015   Änderung des Klimaschutzgesetzes und des Emissionszertifikategesetzes 2011



Die Welt in 20 Jahren wird eine andere sein. Was 
ist die beste technische Lösung für Unternehmen, 
für Gemeinden? Gut, wenn man bei so wichtigen 
Fragen einen kompetenten Partner an der Seite 
hat. Einen, der voraus denkt. Die oberösterrei-
chischen Ingenieurbüros sind die unabhängigen 
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Experten, die nachhaltige technische Lösungen 
für Sie entwickeln. Berechnung, Prüfung, Bera-
tung: Die Ingenieurbüros rüsten Unternehmen 
und Gemeinden für die größte Herausforderung 
überhaupt: das Unternehmen Zukunft.
www.ingenieurbueros.at
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